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1.3. Zur Deckung des planmäßigen Finanzbedarfs sind in 
Übereinstimmung mit dem Planteil „Bildung und Ver
wendung des Investitionsfonds“ die Mittel folgender 
Finanzierungsquellen einzusetzen und dem Investitions
fonds zuzuführen:

tatsächlich eingetretenen Auswirkungen aus planmäßigen 
Industriepreisänderungen für die einzelnen Erzeugnisse 
ergibt, kann mit Bestätigung des Leiters des übergeord
neten Organs von der Nettogewinnabführung an den 
Staat gekürzt werden, soweit in Rechtsvorschriften nichts 
anderes festgelegt ist. Die Verrechnung der Gewinnmin
derung mit der Nettogewinnabführung ist kontrollfähig 
nachzuweisen.

V.
Finanzierung der Investitionen 

Tilgung von Grundmittelkrediten
Die finanziellen Mittel für Investitionen sind unter konse

quenter Einhaltung der staatlichen Ordnung und Disziplin 
mit größtem Nutzeffekt für die Volkswirtschaft zur Stärkung 
der materiell-technischen Basis auf der Grundlage des Pla
nes einzusetzen. Bei der Planung und Verwendung der finan
ziellen Mittel ist von der festgelegten Rang- und Reihenfolge 
entsprechend der Bedeutung der sozialistischen Rationalisie
rung und der konzentrierten Fertigstellung der Investitions
vorhaben auszugehen.

1. Planung des Investitionsfonds
1.1. Die VEB haben im Investitionsfonds die finanziellen 

Mittel nur für geplante Investitionen7

— in Übereinstimmung mit dem bestätigten8 Plan der 
Vorbereitung der Investitionen sowie der staatlichen 
Plankennziffer „Investitionen (materielles Volu
men)“ und

— auf der Grundlage der Einordnung in materielle Bi
lanzen und der bestätigten8 Titellisten

Vorhaben- bzw. maßnahmebezogen als Finanzbedarf zu 
planen. Das schließt die Inanspruchnahme einer entspre
chend den Rechtsvorschriften9 gebildeten Reserve für im 
voraus nicht erkennbare Leistungen ein.
Der in der Grundsatzentscheidung festgelegte Investi
tionsaufwand darf nicht überschritten werden. Die Pla
nung finanzieller Mittel für Investitionen außerhalb des 
Planes ist untersagt.
Entwürfe und Bestätigungen des Planes der Vorberei
tung der Investitionen, der Titellisten (einschließlich 
Deckblatt für die gesamten Investitionen) sowie der 
Planteil „Bildung und Verwendung des Investitions
fonds“ sind der zuständigen Bankfiliale zu übergeben.

1.2. Der Finanzbedarf für Investitionen ist in Übereinstim
mung mit dem Vorhaben- bzw. maßnahmebezogen ge
planten materiellen Investitionsaufwand nur in der 
Höhe zu planen,,wie er erforderlich ist:
— für die Bezahlung abnechnungsfähiger Leistungen für 

die Vorbereitung der Grundsatzentscheidung ent
sprechend dem bestätigten Plan der Vorbereitung,

— zur Bezahlung abrechnungsfähiger Investitionslei
stungen für die Durchführung der Investitionen (ein
schließlich anderer Zahlungen, die nach den Rechts
vorschriften als Bestandteil des mit der Grundsatz
entscheidung festgelegten Investitionsaufwandes zu 
leisten sind),

— für fällige Abschlagszahlungen entsprechend den 
Rechtsvorschriften,

— für die Beteiligung an geplanten, gemeinsamen und 
durch die Minister bzw.,Räte der Bezirke besonders 
bestätigten Investitionen anderer VEB.

Darüber hinaus darf kein Finanzbedarf geplant wer
den.

7 Dazu gehören auch alle Anschaffungen von Grundmitteln, deren 
normative Nutzungsdauer 1 Jahr überschreitet und die einen Brutto
wert ab 1 000 M haben.

8 Der Bestätigungsvermerk ist verbindliche Voraussetzung bei Aus
arbeitung des endgültigen Planes.

9 z. Z.-gilt die Verordnung vom 13. Juli 1978 über die Vorbereitung
von Investitionen (GBl. I Nr. 23 S. 251).

— Amortisationen,
— Mittel des Leistungsfonds bzw. des Kontos 417 — da

von für geplante Investitionen der sozialistischen Ra
tionalisierung mindestens in Höhe von 25 % der zur 
Verfügung stehenden Mittel des Leistungsfonds (An
fangsbestand zuzüglich planmäßige Zuführungen des 
dem Planjahr vorausgehenden Jahres) bzw. des 
Kontos 417 —,

— Erlöse aus dem Verkauf von Grundmitteln und aus 
Abriß und Verschrottung von Grundmitteln in Ver
bindung mit Investitionen sowie sonstige Erlöse ent
sprechend den Rechtsvorschriften,
Restbuchwerte aus der Aussonderung von Grundmit
teln sowie Verrechnungen von Investitionsaufwen
dungen entsprechend den Rechtsvorschriften10 

(nachfolgend Verkaufserlöse, Restbuchwerte und an
dere Mittel genannt),

— Mittel aus Versicherungsleistungen für Grundmit
tel, sofern die Zahlung solcher Mittel verbindlich für 
das Planjahr zugesagt ist,

— Mittel aus der Umverteilung von Gewinn durch den 
Wirtsehaftsrat des Bezirkes,

— Mittel aus der Umverteilung von Amortisationen 
durch den Wirtschaftsrat des Bezirkes bzw. des ört
lichen Organs,

— verzinsliche Grundmittelkredite auf der Grundlage 
der staatlichen Plankennziffer „Veränderung des 
Kreditvolumens für verzinsliche Grundmittelkre
dite“,

— unverzinsliche Kredite, die durch den Staatshaus
halt getilgt und die gesondert beschlossen werden,

— Mittel des „Kontos junger Sozialisten“,
— Zuführungen durch andere VEB aufgrund der Betei

ligung an geplanten, gemeinsamen Investitionen, 
die durch die Minister bzw. Räte der Bezirke beson
ders bestätigt werden,

— Nettogewinn (nach vorrangigem Einsatz der vorher
gehend genannten Finanzierungsquellen),

— Mittel des Staatshaushaltes für die VEB der örtlichen 
Versorgungswirtschaft.

Zuführungen zum Investitionsfonds über die geplante 
Höhe des Finanzbedarfes hinaus dürfen nicht erfolgen. 
Die Planung anderer Finanzierungsquellen ist nicht zu
lässig.

2. Verwendung des Investitionsfonds
2.1. Die geplanten Mittel des Investitionsfonds sind zweck

gebunden auf einem gesonderten Bankkonto „Investi
tionsfonds“ bei der zuständigen Bank zu konzentrieren. 
Zahlungen für die in Ziff. 1.2. genannten Zwecke haben 
ausschließlich aus diesem Bankkonto zu erfolgen; Zah
lungen für ändere Zwecke oder aus anderen finanziellen 
Quellen sind unzulässig.

2.2. Die geplanten Mittel des Investitionsfonds sind nur 
zweckgebunden und ausschließlich für die Vorbereitung 
der Grundsatzentscheidung entsprechend dem bestätig
ten Plan der Vorbereitung sowie für die Durchführung 
der in der bestätigten Titelliste enthaltenen Investitio
nen einzusetzen. Nicht in Anspruch genommene finan-

10 Z. Z. gelten die Anordnung vom 10. November 1971 über die Aus
sonderung von Grundmitteln, die Anwendung von Sonderabschrei
bungen und die Bildung und Verwendung des Reparaturfonds (GBl. П 
Nr. 78 S. 694) und die Anordnung vom 10. November 1971 über Rege
lungen für die Finanzierung der Investitionen sowie die Behandlung 
von Mehrkosten und Anlaufkosten (GBl. П Nr. 78 S. 690).


